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 Veröffentlicht am 21.01.1959

Norm

EheG §55 b1

Rechtssatz

Sind die Ehegatten nach Österreich ge/üchtet und kehrt einer im Einvernehmen mit dem anderen Ehegatten in seine

Heimat zurück und können sie in der Folge infolge der politischen Verhältnisse nicht mehr die Gemeinschaft

aufnehmen, so beginnt die dreijährige Frist des § 55 EheG erst mit dem nach außen in Erscheinung getretenen

Willensentschluß eines Ehegatten, mit dem anderen nicht mehr zusammenleben zu wollen.
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